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Wahlen in den Zentralvorstand
Sehr geehrte Damen und Herren
Bis heute war ich der Meinung, dass der Zentral-
vorstand der FMH betreffend die Fachrichtungen
ausgewogen sein sollte. Leider muss ich feststel-
len, dass ausser einem Chirurgen, Chefarzt eines
öffentlichen Spitals, und einem Orthopäden der
Schulthess Klinik kein Spezialarzt mit Belegtätig-
keit vorgeschlagen ist. Es verwundert mich also
nicht, dass unsere FMH auch in Zukunft unsere
Anliegen nicht vertreten wird. Ich fühle mich als
Spezialarzt für Gynäkologie mit Belegarzttätigkeit
von der FMH in dieser Zusammensetzung des
Zentralvorstandes nicht vertreten. Ja, ich bin der
festen Ansicht, dass die Spezialärzte von diesem
Verein ausgeschlossen sind. Für mich und sicher
auch für andere Spezialärzte ist die Zusammen-
setzung des Zentralvorstandes eine Frechheit,
daher bitte ich Sie, eine ausgewogenere Zusam-
mensetzung vorzuschlagen.

Dr. med. Stephan Probst

Replik
Sehr geehrter Kollege
Die Wahl des Zentralvorstands ist ein völlig offe-
nes und demokratisches Verfahren, bei dem sich

�

jedes Mitglied der Wahl durch die Ärztekammer
stellen kann. Es kommt nicht selten vor, dass
verschiedene regionale Verbände oder Gruppie-
rungen von Fachärzten einen oder mehrere Kan-
didaten bzw. Kandidatinnen unterstützen.
Die in der SÄZ Nr. 20 abgedruckte Liste der Kan-
didatinnen und Kandidaten widerspiegelt somit
das Interesse verschiedener FMH-Mitglieder am
Zentralvorstand. Selbstverständlich wurde nie-
mand ausgeschlossen, und natürlich waren alle
über die Durchführung der Ärztekammer infor-
miert. Zudem weise ich Sie gerne darauf hin, dass
der amtierende Zentralvorstand keinerlei Rolle
bei der Erstellung der Kandidatenliste spielt. Die
Vorbereitung der Wahlen ist folglich ein «spon-
taner Prozess».
Im übrigen sind die Belegärzte zurzeit in der FMH
gut vertreten, und ihre Bedürfnisse und Forde-
rungen werden mit grosser Aufmerksamkeit be-
rücksichtigt. Der Bereich DRG ist ein gutes Bei-
spiel für die konstruktive Offenheit des Zentral-
vorstands gegenüber diesen Mitgliedern, die
ausserdem zahlreich sind und eine wichtige Rolle
im Gesundheitswesen spielen.
Schliesslich haben Sie gewiss festgestellt, dass die
Fachärzte im neuen Zentralvorstand mit einem
hohen Anteil vertreten sind.

Dr. med. Jacques de Haller, 
Präsident der FMH
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Briefe an die SÄZ

Gefängnisarzt – mit beiden Beinen
im Gefängnis? 
Unter obigem Titel erheben Dr. Reto Gross und
Dr. Andreas Würmli in der SÄZ [1] schwere Vor-
würfe, unter anderem auch gegen die St. Galler
Strafjustiz. Was war geschehen? Nach einem 
Todesfall eines Häftlings eröffnete die St. Galler

�

Anklagekammer unter ausdrücklichem Hinweis
auf die Unschuldsvermutung gegen die beiden
Ärzte ein Strafverfahren wegen fahrlässiger 
Tötung, damit eine allfällige strafrechtiche Ver-
antwortung für den Todesfall sorgfältig abgeklärt
werden konnte. Ein rechtsmedizinisches Gutach -
ten stellte Behandlungsfehler fest, welche durch
ein zweites Gutachten relativiert wurden. Das
Strafverfahren gegen den einen Arzt wurde schon
von der Staatsanwaltschaft mit der Begründung
aufgehoben, er sei seiner Aufgabe mit der nötigen
Sorgfalt nachgekommen (was einem Freispruch
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gleichkommt), der zweite Arzt wurde vor dem
erstinstanzlichen Gericht freigesprochen. Das
Endergebnis dürfte auch aus Sicht der beiden be-
troffenen Ärzte richtig sein – so schlecht kann
also die Justiz jedenfalls nicht gearbeitet haben.
Die Ärzte werfen der Staatsanwaltschaft vor, es
seien vor allem Schuldige gesucht worden, was
schon deshalb nicht richtig sein kann, weil die
Staatsanwaltschaft wie erwähnt von sich aus das
Verfahren gegen den einen Arzt aufhob. Im übri-
gen gehört es zum sorgfältig austarierten System
der Strafjustiz, dass die Staatsanwaltschaft im
Zweifel Anklage erheben und das Gericht im
Zweifel freisprechen muss; anders könnten im
Raum stehende Vorwürfe der fahrlässigen Tötung
nicht von verschiedenen Instanzen sorgfältig ge-
würdigt werden. Wären Staatsanwaltschaft und
Gerichte wirklich unkritisch expertenhörig, wie
die Betroffenen behaupten, dann wäre das Ergeb -
nis des Verfahrens wohl anders gewesen. Man
kann allerdings nicht auf der einen Seite unkriti-
sche Expertenhörigkeit diagnostizieren und auf
der andern Seite bemängeln, der Untersuchungs -
richter habe sein Defizit an exaktem Wissen
nicht geäussert – soll die Staatsanwaltschaft nun
ihr mangelndes ärztliches Fachwissen ignorieren
oder soll sie Experten beiziehen?
Die beiden Ärzte waren (auf ausdrückliche Auf-
forderung des Untersuchungsrichters, wie im 
Artikel anerkannt wird) während des ganzen Ver-
fahrens durch Rechtsanwälte verteidigt. Kritik
an der Verfahrensführung und an der Auswahl
der Gutachter hätten im Rahmen der Unter -
suchung vorgebracht und mittels Beschwerden
gerügt werden können. Dass keine Beschwerden
eingereicht wurden, zeigt offensichtlich, dass zu-
mindest die Anwälte das Verfahren für korrekt
hielten. Jedenfalls hatten die Ärzte jede Möglich-
keit, ihre Sicht der Dinge im Rahmen des Verfah-
rens darzustellen, bevor öffentlich irgendwelche
Vorwürfe gegen sie erhoben wurden – vielleicht
wäre es gut gewesen, wenn die Ärztezeitung mit
der Veröffentlichung ihres Artikels der Staats-
anwaltschaft die gleiche Gelegenheit gegeben
hätte. Zumindest bei Lucia Rabia vom Rechts-
dienst FMH dürfte man das Wissen voraussetzen,
dass es zu einer fairen Berichterstattung gehören
würde, allen Betroffenen Gelegenheit zur Stel-
lungnahme zu geben.

Dr. Thomas Hansjakob, 
Staatsanwaltschaft, St. Gallen

1 Gross R, Würmli A. Gefängnisarzt – mit beiden 
Beinen im Gefängnis? Schweiz Ärztezeitung.
2008;89(22):973-6.

Stellungnahme der Schweizerischen
Gesellschaft für Rechtsmedizin zu zwei
Artikeln

«Gefängnisarzt – mit beiden Beinen
im Gefängnis?» [1] und
«Le procès qui n’a pas eu lieu» [2]
In den beiden hintereinander erschienenen Arti-
keln beklagen sich Ärztekollegen bitter über
Strafverfahren, die gegen sie mit dem Vorwurf
 einer fahrlässigen Tötung eingeleitet wurden. Im
Fall 1 wurde der angeschuldigte Arzt in erster
 Instanz freigesprochen, im Fall 2 wurde das Ver-
fahren vier Jahre nach dessen Eröffnung schliess-
lich eingestellt.
Eine weitere Gemeinsamkeit der beiden aus geo-
graphisch weit entfernten Kantonen stammen-
den Fälle ist die Unzufriedenheit der Beklagten
mit den rechtsmedizinischen Gutachten, sei es,
weil sie nach Ansicht der Betroffenen (Zitat):
«offensichtliche Ungereimtheiten» (Fall 1) enthal-
ten haben sollen, sei es, weil sie von nicht ent-
sprechend qualifizierten Gutachtern (Zitat): «un
spécialiste cardiologue étranger, guère habitué à un
service de premier recours, associé au collaborateur
d’un des médecins impliqués, psychiatre de surcroît»
(Rechtsmediziner) begutachtet wurden.
Schliesslich hat der Rechtsdienst der FMH beide
Fälle kommentiert, wobei nicht klar ist, welche
Unterlagen ihm dabei zur Verfügung standen. So
fragen wir uns, wie Frau Lucia Rabia vom Rechts-
dienst nach der Lektüre ausschliesslich des Ur-
teils des ersten Falles zum Schluss kommen
kann: «Wer das […] Urteil liest, fragt sich zu Recht:
Wieviel Ausgewogenheit und Sorgfalt erwartet der
Staat von seinem Institut für Rechtsmedizin[…]?»
Hanspeter Kuhn nimmt deutlich differenzierter
Stellung zum zweiten Fall. Er weist auf Fehler bei
der Befragung der involvierten Ärzte durch die
Justiz und auf offensichtliche Kommunikations-
mängel zwischen Privatklägerin, Justiz und in-
volvierten Ärzten hin. Seine Unterstützung des
(Zitat): «mutigen Vorschlages von Margrit Kess-
ler […], die fahrlässige Tötung sowie die fahrläs-
sige Körperverletzung in der Medizin zu einem
Antragsdelikt zu machen», missachtet, dass die
einfache und die fahrlässige Körperverletzung
bereits heute Antragsdelikte sind und propagiert
mit seiner Unterstützung eine berufsspezifische
Abänderung unseres Strafgesetzbuches. Wir mei-
nen: «Vor dem Gesetz sind alle gleich.»
Wir stören uns daran, dass den Verantwortlichen
von Rechtsmedizin und Justiz von der SÄZ keine
Möglichkeit der Stellungnahme vor Erscheinen
der Artikel eingeräumt wurde. Und wir fragen
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uns, ob die Ärztezeitung das richtige Gremium
ist, um anhand unglücklich verlaufener Fälle
(Fall 2) Verbesserungen herbeizuführen, ohne
gleichzeitig Ängste zu wecken im Sinne des Titels
von Fall 1: «Mit beiden Beinen im Gefängnis»,
obwohl das Verfahren zu einem Freispruch
führte.
Wir verstehen, dass jede Klage, jedes Verfahren
gegen eine Ärztin oder einen Arzt Ängste und
Nöte mit sich bringt. Als Rechtsmediziner stehen
wir noch näher als die Kliniker an der Grenze
zu einem Strafverfahren, denn Richter und An-
wälte sehen uns täglich auf die Finger. Wir sind
uns auch sehr wohl bewusst, welche Verant -
wortung wir tragen, wenn wir Fälle von frag-
lichen ärztlichen Behandlungsfehlern begutach-
ten müssen.
Die Aufgaben der rechtsmedizinischen Gutach-
ter sind dabei klar definiert: Wir werden aus-
schliesslich im Auftrag der Ermittlungsbehörden
tätig, die uns mit jedem Gutachtensauftrag
 einen Fragenkatalog übermitteln. Primär geht es
darum, medizinische Befunde und Sachverhalte
zu erheben und Diagnosen zu stellen bzw. nach-
träglich zu überprüfen. Im zweiten Schritt wird
nach den Ursachen einer Gesundheitsschädi-
gung oder im schlimmsten Fall eines Todes ge-
fragt. Erst dann stellt sich die Frage eines mög-
lichen ärztlichen Fehlverhaltens im Sinne einer
Verletzung der Sorgfaltspflicht und nach deren
Kausalität zu Gesundheitsschädigung oder Tod.
Nicht jeder ungünstige Ausgang einer Behand-
lung bedeutet, dass es sich um einen vermeid -
baren Fehler handelt. Dies zu prüfen, ist die ver-
antwortungsvolle Aufgabe der Gutachter.
Unser Fachwissen deckt dabei die verschiedenen
medizinischen Fachrichtungen keineswegs ab,
weshalb, abgesehen von ganz krassen, groben
Regelverstössen, die auch für fachlich nicht spe-
zialisierte Mediziner meist leicht erkennbar sind,
der frühzeitige Beizug eines unabhängigen klini-
schen Fachgutachters zwingend ist. Es hat sich
dabei bewährt, wenn immer möglich einen 
Fachgutachter zu wählen, der in einer vergleich-
baren Situation/Stellung arbeitet wie der Ange-
schuldigte. In diesem Sinne ist die Wahl eines
ausländischen Professors für Kardiologie beim
Fall 2, bei dem es um die Beurteilung eines Pa-
tienten im Routinenotfall handelt, vermutlich
unglücklich. Wichtig erscheint uns auch, das
Vorgehen von Justiz und evtl. Polizei beim Ver-
dacht auf einen Behandlungsfehler den beson-
deren Gegebenheiten anzupassen, ohne den
Grundsatz «Vor dem Gesetz sind alle gleich» zu
verletzen.
In der überwiegenden Mehrzahl (etwa 80%) der
von uns begutachteten Fälle kann unsere Begut-

achtung den Vorwurf des Behandlungsfehlers
primär entkräften, wodurch es gar nicht zu einer
Anklage kommt. Davon spricht niemand. Die
restlichen Fälle kommen notgedrungen vor den
Richter, und die Chance, dass dieser letztlich die
Ärztin/den Arzt freispricht, ist gross, denn die
Beweislast für den Behandlungsfehler, sprich die
Verletzung der ärztlichen Sorgfaltspflicht, liegt
beim Gericht. Da es in der Medizin oft mehrere
diagnostische und therapeutische Alternativen
gibt und da Ärzten auch von den Gerichten ein
erheblicher Ermessensspielraum zugestanden
wird, ist ein hohes Mass an Beweislast nötig, um
einen Schuldspruch zu fällen.
Falls mit den beiden Artikeln der Eindruck, er-
weckt wurde, Ärzte seien die Opfer von Justiz
und Rechtsmedizin, ist dies zu korrigieren. Beide
Fälle nehmen wir aber als Fachgesellschaft
 dennoch ernst, denn einiges ist hier nicht gut ge-
laufen, so z.B. die Zeitverzögerungen im Falle 2.
Herr Kollege Stalder, der die Problematik im Un-
terschied zum Autor im Fall 1 sehr selbstkritisch
angeht, regt zu Recht an, dass sich die FMH und
die SAMW mit der Problematik des Behand-
lungsfehlers befassen sollten. Die SGRM wird
alle Massnahmen, die zu einer Verbesserung der
Situation führen, gern unterstützen.

Prof. Dr. med. Volker Dittmann,
Institut für Rechtsmedizin, Universität Basel,

Präsident SGRM

Prof. Dr. med. Ulrich Zollinger,
Institut für Rechtsmedizin, Universität Bern,

Delegierter der SGRM in der KWFB

1 Gross R, Würmli A. Gefängnisarzt – mit beiden Bei-
nen im Gefängnis? Schweiz Ärztezeitung. 2008;
89(22):973-6.

2 Stalder H. Le procès qui n’a pas eu lieu. Schweiz
Ärztezeitung. 2008;89(23):1017-9.

«Gefängnisarzt – mit beiden Beinen 
im Gefängnis?» [1]
Reto Gross und Andreas Würmli haben in «Ge-
fängnisarzt – mit beiden Beinen im Gefängnis?»
geradezu klassisch die heutige Situation beim
Umgang von Justizorganen mit Gutachten (nicht
nur in der Medizin, sondern auch in der Technik)
beschrieben: Da diese Organe keine Fachkennt-
nisse haben, sind sie auf Informationen (Gut-
achten) angewiesen. Hier wird nun konsequent
ausgeblendet, dass das Stellen von Fragen, ins -
besondere bei komplexen Fällen, höhere Sach-
kenntnis erfordert als das Beantworten der ge-
stellten Fragen. Dabei den Untersuchungsorga-
nen nicht nur diese höheren, sondern jegliche
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Fachkenntnisse definitionsgemäss fehlen, wird
die Fragestellung an die Gutachter delegiert, 
indem sie mit diesen «besprochen» wird. Durch
dieses Vorgehen ist garantiert, dass die beschrän-
kenden Faktoren der Gutachter ausgeblendet
werden, da kein Gutachter sich Fragen stellt, die
er nicht beantworten kann. In Kombination mit
der Monopolstellung der Gerichtsgutachter im
Verfahren kann sich dies verheerend auswirken,
wie dies die beiden Autoren beschrieben haben.
Eine Balance ähnlich der Verteidigung auf der
formalrechtlichen Ebene ist nicht vorgesehen.
Da im Strafrecht der Glaube an die präventive
Wirkung (Generalprävention und Spezialpräven -
tion) grosse Bedeutung hat, ist es unabdingbar,
dass für die Organe der Strafverfolgung die Suche
nach Schuldigen und die Verurteilung im Vor-
dergrund stehen. Selbst wenn in den Strafpro-
zessordnungen ausdrücklich festgehalten ist, die
Untersuchung müsse belastende und entlastende
Momente mit gleicher Sorgfalt eruieren [2, 3],
besteht keine Gewähr, dass diese Forderung um-
gesetzt wird. Es gilt nämlich ein weiteres Prinzip:
«Über das Ergebnis der Beweisaufnahme ent-
scheidet das Gericht nach freier Überzeugung.
Eine Bindung an Beweisregeln besteht nicht.»
Und da zwischen den Monopolgutachtern und
den Untersuchungsbehörden routinemässig eine
«enge Zusammenarbeit» gepflegt wird, werden
die Gutachten (in konsequenter Fortsetzung der
Delegation der Fragestellung) unbesehen über-
nom men: Die sachliche Wertung weicht dem
blanken Glauben – schliesslich fehlt das Fachwis-
sen, um eine kritische Evaluation vorzunehmen.
Ein Umstand, der dadurch noch verschlimmert
werden kann, dass Organe der Strafverfolgung
sich engagieren im Rahmen der personellen 
Bestellung von Institutsvorständen. Mitspie-
len kann überdies der Umstand, dass einerseits
den im einem Gefängnis tätigen Ärzten immer

das Odium der Kumpanei mit den Strafverfol-
gungsorganen angehängt wird und dass Unter-
suchungs organe nur zu gern eine Gelegenheit
wahr nehmen, um zu beweisen, dass hinter Ge-
fängnismauern diese Kumpanei nicht spiele d.h.
kein Sonderrecht gelte.
Eine Änderung dieser Voraussetzungen wäre nur
dadurch möglich, dass den Gutachtern eine fach-
lich fundierte, auf den spezifischen Fall zuge-
schnittene Fragestellung präsentiert und die Ant-
wort auf diese Fragestellung evaluiert würde.
Dies wäre nur möglich, wenn die Untersuchungs-
organe Expertenwissen bei der Fragestellung in
Anspruch nähmen (siehe auch [4]). Was die
Übernahme der Kosten für Rechtsbeistand be-
trifft, dürfte es Sache der Formulierung der Be-
dingungen (z.B. Übernahme der Prämie einer
Rechtsschutzver sicherung) sein, unter denen
Ärzte bereit sind, den Auftrag, als Gefängnisarzt
tätig zu sein, zu übernehmen.

Dr. med. Otmar Jakob, Facharzt für Rechtsmedizin,
ehemaliger Gefängnisarzt

1 Gross R., Würmli A. Gefängnisarzt – mit beiden 
Beinen im Gefängnis? Schweiz Ärztezeitung. 2008;
89(22):973-6.

2 Z.B. StPO ZH § 31. «Der Untersuchungsbeamte soll
den belastenden und den entlastenden Tatsachen
mit gleicher Sorgfalt nachforschen.»

3 Z.B. StPO BS § 22 «Die Behörden der Strafrechts-
pflege haben zur Feststellung der materiellen 
Wahrheit die Beweisaufnahme von Amtes wegen
auf alle Tatsachen und Beweismittel auszudehnen,
welche zur Beurteilung der Tat und der Täterin 
oder des Täters von Bedeutung sein können. Sie 
gehen den entlastenden und den belastenden 
Umständen mit gleicher Sorgfalt nach.»

4 Levi R. Falsche Fragen – falsche Antworten. In: 
Feyerabend P, Thomas C. Nutzniesser und Betrof-
fene von Wissenschaften. Zürich: vdf Hochschul-
verlag; 1986.
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